
Geschäftsordnung  
des Gesangvereins Frohsinn e.V. 1890  

Karlsruhe-Hagsfeld 
 
 
Der Gesangverein Frohsinn e.V. 1890 Karlsruhe-Hagsfeld gibt sich folgende Ge-
schäftsordnung: 
 
 
1. Aufgabenbereich des Gesamtvorstandes 
 

1.1 Der erste Vorsitzende 
 
Er vertritt den Verein in der Öffentlichkeit und führt die Geschäfte nach 
§ 13 der Satzung. 
 

1.2 Der stellvertretende Vorsitzende 
 
Teilt sich mit dem ersten Vorsitzenden die Tätigkeiten nach § 13 der Sat-
zung und nach Absprache. 
 

1.3 Der Kassenführer 
 
Er erledigt alle mit der Kassenführung anfallenden Geschäfte und hat der 
Hauptversammlung einen detaillierten Kassenbericht zu erstatten. 
 

1.4 Der Schriftführer 
 
Er erledigt den Schriftverkehr und hat über jede Sitzung des Vorstandes 
und der Hauptversammlung ein Protokoll zu führen. 
 

1.5 Die Sprecher der einzelnen Chorgattungen 
 
Sie vertreten die Interessen der einzelnen Chorgattungen und regeln in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand alle Fragen des Singstundenbetriebes. 
 

1.6 Der Notenwart 
 
Er verwaltet das Notenmaterial sowie sonstiges Vereinsinventar. 
 

1.7 Die Beisitzer 
 
Sie erledigen die ihnen vom Gesamtvorstand von Fall zu Fall übertrage-
nen Aufgaben. 

 
Sollten die Interessen des Vereins es erfordern, kann die vorgenannte Aufga-
benverteilung durch Beschluss des Gesamtvorstandes erweitert werden. Im üb-
rigen können der erste Vorsitzende und sein Stellvertreter Teile ihrer Aufgaben 
delegieren. 



2. Ehrungen 
 

2.1 Als Dank für die zehnjährige aktive Mitgliedschaft in allen Chorgattungen. 
 
Als Dank des Vereins für die geleistete Sängertätigkeit erfolgen diese Eh-
rungen ausschließlich mit einem Schmuckstück nach Wahl  
(Wert zur Zeit : 50,00 EUR). 
 

2.2 Bei Aktiven, die 2 Chorproben und weniger innerhalb eines Sängerjahres 
gefehlt haben. 
 

2.3 Bei Aktiven zum 50. und 60. Geburtstag sowie alle weiteren 5 Jahre. 
 

2.4 Bei Passiven zum 60. Geburtstag und alle weitern 5 Jahre. 
 

2.5 Bei sämtlichen Mitgliedern anlässlich der grünen, silbernen, goldenen 
Hochzeit usw. (soweit bekannt). 
 

3. Verleihung von Vereinsehrennadeln und Ehrenmitgliedschaft 
 

3.1 Vereinsnadel in Silber Aktive für 25 Jahre Sängertätigkeit 
 
Vereinsnadel in Silber Passive für 25 Jahre Mitgliedschaft 
 
Vereinsnadel in Gold und  
Ehrenmitgliedschaft Aktive für 40 Jahre Sängertätigkeit 
 
Vereinsnadel in Gold und 
Ehrenmitgliedschaft Passive für 50 Jahre Mitgliedschaft 
 

3.2 Außerdem können aktive und passive Mitglieder, die sich außerordentliche 
und wertvolle Verdienste um den Verein oder die Sängersache erworben 
haben gem. § 5 lit. c) der Satzung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, können aber ihre 
Beiträge freiwillig weiter entrichten. 
 

4. Grabgesang, Kranzniederlegung und Totengedenken 
 

4.1 Aktiven Mitgliedern wird am Tage der Beisetzung die letzte Ehre erwiesen 
 

4.2 Allen verstorbenen Ehrenmitgliedern, aktiven und passiven Mitgliedern 
wird im 2-jährigen Wechsel im November bei der Feier des Volkstrauerta-
ges oder am Sonntag nach Allerheiligen mit einer Feierstunde in der Lau-
rentiuskirche die letzte Ehre erwiesen. 


